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Stenberungen :

®ie Kategorie V „.ftolj" belegt bag berarbeitete
SJlaterial zum größten Seit mit Dimeren Sollen, befon»
berg bie ®red)gler=, Sd)reiner= unb ®apejiererarbeiten.
Sine befonbere fßofition für Su£ug=, ©atanterie» uttb
Phantafieartifel ift mit gr. 130. — befteuert, wätjrenb
folche Sabrifate nadj betn heutigen ©ebraudjgtarif nur
St. 30.— entrichteten.

®ie Kategorie VIII „9Jiineratifd)e Stoffe" hat
feine wefentlidien ülbänberungen erfahren; bie bigtjerigen
ßöfle finb in ungefähr 50 fßofitionen beibehalten, etwa
30 Stummern finb erhöht unb .10 im ganjen Umfange
ober teitweife ermäßigt toorben. SSon ben ftärter be=

fteuerten nennen wir hauptfäihlid) bie profitierten Steina
hauerarbeiten, fRotnan» unb portlanbcement, Korffteiite,
Schmirgetfabrifate unb Kleibunggftiide aug Stgbeft,
toeldje leitete bon Sr. 10 auf Sr. 50 erhöht würben.
Unter ben ermäßigten Stummem intereffiereit am meiften
fcer fette Katf, in Stüden unb gemähten bon 40 auf

20 IRappen unb ber Stgphatt in platten te. bon gr. 2

auf gr. 1. ®ie Steintolflen, Sraunfohten, Soafg unb
ißriquetteg finb mit ben bisherigen ßöHen bon 2 Sip.
bebadjt, obfcßon gerabe hier ßotlfreiljeit fehr am piaße
gewefen wäre. SBaljrfiheinlid) aug finanziellen SRüd=

ftdhten ift ber minime ßoll, ber, banf ber gewaltigen
Einfuhr, nietjt unerhebliche Summen abträgt, beibehalten
worben.

Kategorie IX „®hon, Steinjeug, ®öpfer
waren" erzeigt höhere Slnfäße für roße Siegel (bon
60 3ip. auf 1 Sr.), für einige 93adfteinforten, Kachel»

öfett (bon 6 auf 8 Sr.), für biberfe Steinjeugwaren
unb porgellan. ©rmäßigt finb bie gebämpften Sitflti
(boit Sr. 2 auf Sr. 1. 50), bie gebämpften platten unb
Sliefen (oott Sr. 3 auf Sr. 2) unb bie SRöhrenformfiüde
(bon Sr. 3 auf 1).

Kategorie X „©lag" hat folgenbe bemerfengwerte
ÜRobifiEationen erfahren : Staturfarbigeg iRohglag, fowie
bag Kattjebralglag finb bon Sr. 7 auf 5 ermäßigt, bag

gefärbte Stohgîag bon Sr. 7 auf 12 erhöht. Sanfter»

gtag, naturfarbigeg, hat ben gleichen 9lnfaß, währenb
bag gefärbte, gemufterte 2C. bon St- 25 auf 20 ermäßigt

ift. ©lagmatereien unb Photographien auf ©lag ftnb
bon Sr. 30 auf 50 heraufgefeßt, Spiegelglag bon Sr. 16

refp. 40 auf Sr. 20 refp. 45, fertige Spiegel bon Sr. 16

unb 40 auf Sr. 30 unb 50. ©rmäßigt finb ferner bie

©lagwaren in Serbinbung mit eblen PtetaUen unb
foldje in grobem ©efledjt.
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Zwei Dinge sind allzeit des Unverstandes Zeichen:
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Die Kamlmtermtien
im »reneit eidgen.

Zolltnrifgeseiz.

Der letzter Tage erschienene

Generaltarif, der als Basis
für die Handelsvertragsunter-
Handlungen dienen wird, bringt

speziell für das Bauwesen folgende bemerkenswerte
Aenderungen:

Die Kategorie V „Holz" belegt das verarbeitete
Material zum größten Teil mit höheren Zöllen, beson-
dsrs die Drechsler-, Schreiner- und Tapeziererarbeiten.
Eine besondere Position für Luxus-, Galanterie- und
Phantasieartikel ist mit Fr. 130. — besteuert, während
solche Fabrikate nach dem heutigen Gebrauchstarif nur
Fr. 30.— entrichteten.

Die Kategorie VIII „Mineralische Stoffe" hat
keine wesentlichen Abänderungen erfahren; die bisherigen
Zölle sind in ungefähr 50 Positionen beibehalten, etwa
30 Nummern sind erhöht und 10 im ganzen Umfange
oder teilweise ermäßigt worden. Von den stärker be-

steuerten nennen wir hauptfächlich die profilierten Stein-
hauerarbeiten, Roman- und Portlandeement, Korksteine,
Schmirgelfabrikate und Kleidungsstücke aus Asbest,
welche letztere von Fr. 10 auf Fr. 50 erhöht wurden.
Unter den ermäßigten Nummern interessieren am meisten
der fette Kalk, in Stücken und gemahlen von 40 auf

20 Rappen und der Asphalt in Platten zc. von Fr. 2

auf Fr. 1. Die Steinkohlen, Braunkohlen, Coaks und

Briquettes sind mit den bisherigen Zöllen von 2 Rp.
bedacht, obschon gerade hier Zollfreiheit sehr am Platze
gewesen wäre. Wahrscheinlich aus finanziellen Rück-

sichten ist der minime Zoll, der, dank der gewaltigen
Einfuhr, nicht unerhebliche Summen abträgt, beibehalten
worden.

Kategorie IX „Thon, Steinzeug, Töpfer-
waren" erzeigt höhere Ansätze für rohe Ziegel (von
60 Rp. auf 1 Fr.), für eiuige Backsteinsorten, Kachel-
ösen (von 6 auf 8 Fr.), für diverse Steinzeugwaren
und Porzellan. Ermäßigt sind die gedämpften Ziegel
(von Fr. 2 auf Fr. 1. 50), die gedämpften Platten und
Fliesen (von Fr. 3 aus Fr. 2) und die Röhrenformstücke
(von Fr. 3 aus 1).

Kategorie X „Glas" hat folgende bemerkenswerte

Modifikationen erfahren: Naturfarbiges Rohglas, sowie

das Kathedralglas sind von Fr. 7 auf 5 ermäßigt, das

gefärbte Rohglas von Fr. 7 auf 12 erhöht. Fenster-

glas, naturfarbiges, hat den gleichen Ansatz, während
das gefärbte, gemusterte zc. von Fr. 25 auf 20 ermäßigt

ist. Glasmalereien und Photographien auf Glas stnd

von Fr. 30 auf 50 heraufgesetzt, Spiegelglas von Fr. 16

resp. 40 auf Fr. 20 resp. 45, fertige Spiegel von Fr. 16

und 40 auf Fr. 30 und 50. Ermäßigt sind ferner die

Glaswaren in Verbindung mit edlen Metallen und
solche in grobem Geflecht.
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Hategorie XI „ÜW et alle". A. „@ifen". ^erabgefefft
finb [Roheifen, 93rud)= unb Steifen (bon 10 auf 5 [Rp.),
grobes [Runbeifett (bon 60 auf 30 [Rp.), ebenfo grobes
glad)*, Quabrat« unb gaffoneifen (bott 60 auf 30 [Rp.),
fowie grobe Sledje, fcbwere @ifenbahnfd)ienen, grobe
®rat>tfetle (üon 15 auf 10), Hocbherbe unb Defen'(bott
gr. 35 auf 15), ©raugufjwaren unb bie meiften 5öeidj=
gufjwaren. Sott ben wichtigeren ©rtwhungen feien ïjier
genannt : Sie berginnten, berfupferten, üerniäelten 2c.

©lecfje unb gezogenen ffiifen, bie leisten @ifenbaf)n=
fdjienen (üoit 1.70 auf 2 begw. 4), ßabnftangett, ßug*
[langen, SBeidfen 2C. (bon 3 auf 6), roh borgearbeitete
[Räber unb [Rabfterne (bon 60 auf 1.50), fowie bie
fettigen Achfen, [Räber 2C. für ©ifenbaïfnen (bon 4 auf
6 begw. 10), ferner [Röhren unb [RühtettberbinbungS*
[tüde, bie meiften Sßerfgeuge, bieten, Sefchläge, Sl)ür=
fchlöffer, Stiften, eiferne ©locfen, Stefferfchmiebewareti
u. f. tb. : bie (enteren finb in 3 fßofitionen gefdjieben
unb gablen.gr. 60, 80 unb 100 (gr. 50).

B. „Tupfer" jeigt leine ©rmäfjigungen, wol)l aber
einige unberätiberte Hummern unb eine beträdjtlidje
3af)t Steljtbelafiungen. .fjieber gätflen namentlich Hupfer,
in Stangen, 93led), Sraljt (bon 3 auf 4), in [Röhren
(bon 3 auf 6); ©ewebe, ©eflecbte, [Rieten, Schrauben tc.
(bon 10 auf 15); Hupferwaren roh (üon 10 auf 20),
abgebreht (bon 10 auf 40), poliert (bon 50 auf 60),
bernicfelt 2C. (bon 50 auf 80), bergolbet, berfilbert (bon
50 auf 100).

C. „IBlei", feine wesentlichen Aenberungen.
D. „ QinE", rohe ^infwacen bon gr." 15 auf 20

erhöht.
E. „Qinn" Staniol bon 5 auf 10, rcfje ßinn waren

(Sritanniametallmaren) bon 10 auf 20, polierte, be*
matte 2c. bon 50 auf 60 heraufgefeit.

F. „[Riefet", in flatten, Stangen 2c. bon 10 auf
12, IRiäelwaren bon 60 auf 70 erhöht.

G. „Aluminium", in Staffeln, gngots 2c. bon 5
auf 1.50 ermäßigt; 33lecb, [Röhren, Sralft bon 5 auf
10 unb Aluminiumwaren, anbete als foldje gu tecbnifcben
$wecfen boit 40 auf 70 erhöht.

Hategorie XII „Stafchinen, mechanise ©ernte
unb galfrgeuge". Sie Stafdhinen galjtten bis je&t, mit
Ausnahme ber Sofomotiben, ohne Üuterfd)ieb einen $olI

bon gr. 4. Ser neue Sarif bringt genauere Unter*
fdjeibung ber betfdfiebenen Stafctjinen unb ßöKe, bie

beffer b'em 2Berte 2C. ber einzelnen Artifel entfpridft.
SSir begegnen baher Aufäßen bon gr. 8, 10, 12, 15

je nach Art unb 53efchaffenf)eit ber Dbjefte. Sie gahr*
räber werben nid)t mehr nach bem ©ewidfte, fonbern
per Stücf tariert, ©ewöhnliöhe ISicpcleS unb SricpcleS
galflen gr. 25 begw. 35 per Stücf. Automobile finb
per q mit 80 unb 100 befteuert. [ßerfouenwagen für
Sifettbahnen galflen 10 gegen gr. 9 unb 12.

gur Hebung be8 §anbiocrfc§. SBährenb bei unS
jebcr ZpanbwerfSmeifter Sehrtinge halten fanrt, gleich*

giltig, ob er felbft etwas gelernt hat ober nicht, finb
jept im benachbarten ®roj3tfergogtum föabert gefe^tichje

Seftimmungen itt Hraft getreten, welche in tiefen Singen
Drbnung fctjaffen. 2öet bor bent 1. April .1901 Seift*
littge eingeteilt hat, barf fie auslebten. [Radj beut
1. April 1901 barf nur ber .(taitbtuerfer Selfrlinge auS*

bilbett, welcher eutweber 24 gaffte alt ift unb nach

minbeftenS breijälftiger öeljrgeit bie ©efeUenpritfung be=

[tauben hat ; ober 24 Sabre alt ift, minbeftenS eine gwet*
jälfrige Setfrgeit gurücfgeleqt hat unb feit fünf gafften baS

fpaubwetf perföttlich fetbftänbig ausübt; ber 24 gaffte
alt ift, minbeftenS eine zweijährige Selftgeit gurücfgelegt
hat unb fünf gaffte als ÏÔerftrteifter ober in ähnlicher
Stellung ttjätig war.

fpatibwetfer unb ©ewerbetreibeube,- welche nicht einer
ber angegebenen SSoraitSfefeungen entfpredfeti, bürfeu
feine Selftlinge aushüben, bei Strafe bis gu .150 äRarf.
5Die Selfrlinge werben polizeilich weggenommen. gebod)

ift attclf hier nod) eine Ausnahme möglich. Sie höhere
lyerwaltttugSbelförbe (baS S'finifterium) fätttt [ßerfoftett,
welche allein liefen oben angeführten Anforberuttgen
nicht cutfprecheu, bie ®efitgttiS gut Anbutuitg bon Seift*
liugett berleilfcn.

Sie Seanttuurtuitg ber gweiteu (yrage tautet:
barf [ich füuftig Sfeifter nennen, offne bie Sieifterprüfuug
abgelegt §tt haben, wer:'

1. bor 1. Dftober 1901 fein .öattbwerf perföttlich
fetbftänbig ausgeübt Ifat, 24 Salfte alt ift unb min*

Filiale der Armaturen- und Maschinenfabrik, A.-G vormals .J. A. Hilpert, Nürnberg.
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Kategorie XI „Metalle". X.. „Eisen", Herabgesetzt
sind Roheisen, Bruch- und Alteisen (von 10 aus 5 Rp,),
grobes Rundeisen (von 60 auf 30 Rp.), ebenso grobes
Flach-, Quadrat- und Fassoneisen (von 60 auf 30 Rp,),
sowie grobe Bleche, schwere Eisenbahnschienen, grobe
Drahtseile (von 15 auf 10), Kochherde und Oefen (von
Fr, 35 auf 15), Graugußwaren und die meisten Weich-
gußwaren. Von den wichtigeren Erhöhungen seien hier
genannt: Die verzinnten, 'verkupferten, vernickelten zc.

Bleche und gezogenen Eisen, die leichten Eisenbahn-
schienen (von 1.70 auf 2 bezw. 4), Zahnstangen, Zug-
stangen, Weichen zc. (von 3 auf 6), roh vorgearbeitete
Räder und Radsterne (von 60 auf 1,50), sowie die
fertigen Achsen, Räder zc. für Eisenbahnen (von 4 auf
6 bezw, 10), ferner Röhren und Röhrenverbindungs-
stücke, die meisten Werkzeuge, Nieten, Beschläge, Thür-
schlösser, Stiften, eiserne Glocken, Messerschmiedewaren
u. s. w. ; die letzteren sind in 3 Positionen geschieden
und zahlen Fr. 60, 80 und 100 (Fr, 50).

0. „Kupfer" zeigt keine Ermäßigungen, wohl aber
einige unveränderte Nummern und eine beträchtliche
Zahl Mehrbelastungen. Hieher zählen namentlich Kupfer,
in Stangen, Blech, Draht (von 3 auf 4), in Röhren
(von 3 auf 6); Gewebe, Geflechte, Nieten, Schrauben :c.
(von 10 auf 15); Kupferwaren roh (von 10 auf 20>,
abgedreht (von 10 auf 40), poliert (von 50 auf 60),
vernickelt zc. (von 50 auf 80), vergoldet, versilbert (von
50 auf 100),

O. „Blei", keine wesentlichen Aenderungen.
v, „Zink", rohe Zinkwaren von Fr. 15 auf 20

erhöht.
L. „Zinn" Staniol von 5 auf 10, rohe Zinnwaren

(Britanniametallwaren) von 10 aus 20, pölierte, be-
malte zc. von 50 auf 60 herausgesetzt.

H. „Nickel", in Platte», Stangen zc. von 10 auf
12, Nickelwaren von 60 auf 70 erhöht.

Q. „Aluminium", in Masseln, Ingots zc. von 5
aus 1.50 ermäßigt; Blech, Röhren, Draht von 5 auf
10 und Aluminiumwaren, andere als solche zu technischen
Zwecken von 40 auf 70 erhöht.

Kategorie XII „Maschinen, mechanische Geräte
und Fahrzeuge". Die Maschinen zahlten bis jetzt, mit
Ausnahme der Lokomotiven, ohne Unterschied einen Zoll

von Fr. 4. Der neue Taris bringt genauere Unter-
scheidung der verschiedenen Maschinen und Zölle, die

besser dem Werte zc. der einzelnen Artikel entspricht.
Wir begegnen daher Ansätzen von Fr. 8, 10, 12, 15

je nach Art und Beschaffenheit der Objekte. Die Fahr-
räder werden nicht mehr nach dem Gewichte, sondern
per Stück taxiert. Gewöhnliche Bicycles und Tricycles
zahlen Fr. 25 bezw. 35 per Stück. Automobile sind

per g mit 80 und 100 besteuert. Personenwagen für
Eisenbahnen zahlen 10 gegen Fr. 9 und 12.

Uerjchiànes»
Zur Hebung des Handwerkes. Während bei uns

jeder Handwerksmeister Lehrlinge halten kann, gleich-

giltig, ob er selbst etwas gelernt hat oder nicht, sind
jetzt im benachbarten Großherzogtum Baden gesetzliche

Bestimmungen in Kraft getreten, welche in diesen Dingen
Ordnung schaffe». Wer vor dem 1. April 1901 Lehr-
linge eingestellt hat, darf sie auslehren. Nach dem
1. April 1901 darf nnr der Handwerker Lehrlinge aus-
bilde», welcher entweder 24 Jahre alt ist und nach

mindestens dreijähriger Lehrzeit die Gesellenprüfung be-

standen hat; oder 24 Jahre alt ist, mindestens eine zwei-
jährige Lehrzeit zurückgelegt hat und seit fünf Jahren das

Handwerk persönlich selbständig ausübt; der 24 Jahre
alt ist, mindestens eine zweijährige Lehrzeit zurückgelegt
hat und fünf Jahre als Werkmeister oder in ähnlicher
Stellung thätig war.

Handwerker und Gewerbetreibende, welche nicht einer
der angegebenen Voraussetzungen entsprechen, dürfen
keine Lehrlinge ausbilden, bei Strafe bis zu 150 Mark.
Die Lehrlinge werden polizeilich weggenommen. Jedoch
ist auch hier noch eine Ausnahme möglich. Die höhere
Verwaltungsbehörde (das Ministerium) käun Personen,
welche allein tiefen oben angeführten Anforderungen
nicht entsprechen, die Befugnis zur Anbntnng von Lehr-
lingen verleihen.

Die Beantwortung der zweiten Frage lautet: Es

darf sich künftig Meister nennen, ohne die Meisterprüfung
abgelegt zu haben, wer:

1. vor 1. Oktober 1901 sein Handwerk persönlich

selbständig ausgeübt hat, 24 Jahre alt ist und min-
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